
FREIBERUFLICH SELBSTÄNDIGE SOWIE LAND- UND FORSTWIRTE 

 

Tod des Selbständigen 

Pensionsantritt (Eigenpension) 

Seit mind. 5 Jahren keine  

Beitragszahlungen mehr in 

Österreich 
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Nach mindestens 2 Jahren 

 des Endes der Pflichtversicherung wegen 

Einstellung der betrieblichen Tätigkeit bzw. 

 dem Wegfall der berufsrechtlichen 

Berechtigung oder  

 des Endes der Pflichtversicherung wegen 

Einstellung der wesentlichen betrieblichen 

Tätigkeit oder 

 der Beendigung der Berufsausübung 

+ Mindestens 36 Beitragsmonate 


